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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.03.2002 

Geschäftszahl 

2001/15/0155 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2001/14/0117 E 25. September 2001 RS 6 

Stammrechtssatz 

Die Haftung nach § 9 BAO ist eine verschuldensabhängige Haftung und entspricht weitgehend 
schadenersatzrechtlichen Grundsätzen. Die Rechtsordnung sieht ganz allgemein das Einstehenmüssen für durch 
eigenes schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten verursachte Schäden vor; derartiges ist daher nicht 
kennzeichnend für ein Unternehmerrisiko. 


